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Verordnung 
vom 29. September 2020 

über die Abänderung der 
Versicherungsaufsichtsverordnung 

Aufgrund von Art. 262 des Gesetzes vom 12. Juni 2015 betreffend die 
Aufsicht über die Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichts-
gesetz; VersAG), LGBl. 2015 Nr. 231, verordnet die Regierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 25. August 2015 betreffend die Aufsicht über 
Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsverordnung; VersAV), 
LGBl. 2015 Nr. 239, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 28 Abs. 4 

4) Für jedes relevante Land wird die Volatilitätsanpassung des in Abs. 3 
für die Währung dieses Landes genannten risikofreien Zinssatzes vor 
Anwendung des Faktors von 65 % um die Differenz zwischen dem im 
Hinblick auf das Risiko berichtigten Länder-Spread und dem doppelten 
Wert des im Hinblick auf das Risiko berichtigten Währungs-Spreads 
erhöht, wenn diese Differenz positiv ausfällt und der im Hinblick auf das 
Risiko berichtigte Länder-Spread höher als 85 Basispunkte ist. Die er-
höhte Volatilitätsanpassung wird für die Berechnung des besten Schätz-
werts für Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen von 
Produkten angewandt, die auf dem Versicherungsmarkt dieses Landes 
vertrieben werden. Der im Hinblick auf das Risiko berichtigte Länder-
Spread wird auf dieselbe Weise berechnet wie der im Hinblick auf das 
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Risiko berichtigte Währungs-Spread für die Währung dieses Landes, 
beruht jedoch auf einem Referenzportfolio, das für die Vermögenswerte 
charakteristisch ist, die von Versicherungsunternehmen gehalten werden, 
um den besten Schätzwert für Versicherungs- und Rückversicherungs-
verpflichtungen von Produkten abzudecken, die auf dem Versicherungs-
markt dieses Landes verkauft werden und auf die Landeswährung lauten. 

II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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